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	Südtiroler Gewerkschaftsbund
Unione Sindacale Territoriale


ZUSAMMENFASSUNG DES

GESETZENTWURFES ZUR PENSIONSREFORM

vom 28.07.2004
Am 28. Juli hat die Abgeordnetenkammer definitiv den Gesetzentwurf zur Pensionsreform genehmigt.

Der parlamentarische Weg des Gesetzes hat bereits am 28. Dezember 2001 mit der Vorstellung des Gesetzesentwurfes durch die Regierung im Parlament begonnen, wobei es  im Laufe der Prozedur zahlreiche Abänderungen des ursprünglichen Testes gegeben hat. 

Nachfolgend zeigen wir einige der wichtigsten Bestimmungen des Gesetzentwurfes auf.
Die Pensionierung im Zeitraum 2004 bis 2014:
1. Altersrente: Frauen 60 Jahre / Männer 65 Jahre
2. Dienstaltersrente

	Zeitraum
	Lebensjahre
	Beitrags-jahre
	Beitragsjahre
(unabhängig vom Lebensalter)

	
	Lohn-

abhängige

	Selbständige
	
	

	2004-2005
	57
	58
	35
	38

	2006-2007
	57
	58
	35
	39

	ab 2008
	60
	61
	35
	40

	ab 2008 (nur Frauen)
Berechnung Beitragssystem
	57
	58
	35
	40

	ab 2010 (nur Männer)
	61
	62
	35
	40

	ab 2014 (nur Männer)
	62
	63
	35
	40


Ab 2008 gelten neue Bestimmungen für die Voraussetzung für die Altersrente und Dienstaltersrente mit dem Beitragssystem. Ebenso wurden sie sog. „Fenster“ (Zeitpunkt der Pensionierung) abgeändert. 
Zeitpunkt der Pensionierung:

Ab 2008 gibt es nur noch zwei (1. Jänner / 1. Juli) statt vier (1. Jänner/ 1. April / 1. Juli / 1. Oktober) Renteneinstiegsfenster d.h. Termine für den Rentenbeginn. 

Jene Personen, welche auch nach 2007 arbeiten aber nachweisen können, dass sie bereits 2007 Anspruch auf eine Rente hätten, können auch weiterhin die 4 Einstiegsfenster in Anspruch nehmen.

Für das Personal des Bereichs Schule gilt weiterhin die derzeitige Bestimmung d.h. einziges Einstiegsfenster am 1. September, wobei die Voraussetzungen innerhalb 31. Dezember des entsprechenden Jahres angereift werden können.

Altersrente bzw. Dienstaltersrente und Lebensalter:

Die Voraussetzungen beim Lebensalter für den Bezug einer Altersrente bleiben unverändert (60 Jahre für Frauen und 65 Jahre für Männer), ebenso der Anspruch auf eine Dienstaltersrente mit 40 Beitragsjahren und unabhängig vom Lebensalter.
Neu hingegen ist, dass ab 2008 lohnabhängige Personen mit 60 Jahren (Selbständige mit 61) eine Dienstaltersrente beziehen. 

Ab 2010 wird das Mindestalter erhöht und zwar auf 61 (Lohnabhängige) bzw. 62 (Selbständige).
Lohnabhängige Frauen werden auch nach 2008 im Alter von 57 Jahren (Selbständige 58 Jahre) und mindestens 35 Beitragsjahren eine Dienstaltersrente erhalten, wobei die Rente allerdings ausschließlich nach dem ungünstigeren Beitragssystem berechnet wird.

Ebenso gelten die neuen Bestimmungen nicht für jene Personen, welchen die Entrichtung freiwilliger Beiträge bis zum 1.3.2004 genehmigt wurde.

„Superbonus“

Jene Lohnabhängige, welche innerhalb 2007 zwar Anspruch auf eine Dienstaltersrente hätten, sich aber entscheiden weiterhin zu arbeiten, werden 32,70% ihres Bruttoeinkommens mehr erhalten, wobei dieser Betrag steuerfrei ist. Bei dem Betrag handelt es sich um jene Summe, welche sonst an die Pensionskasse entrichtet würde .Ebenso können sich diese Personen für ein Arbeitsverhältnis in Teilzeit entscheiden, ohne dass das Arbeitsverhältnis dabei gekündigt wird. Dies gilt vorläufig nicht für öffentlich Bedienstete.
Abfertigung und Rentenfonds:

Sobald das Durchführungsdekret in Kraft tritt, aber spätestens innerhalb 15.09.2005, haben Arbeitnehmer/innen 6 Monate Zeit zu entscheiden, ob sie ihre Abfertigung in einen Rentenfonds einfließen oder beim Betrieb lassen wollen. Dabei gilt das Prinzip des stillschweigenden Einverständnisses: Falls Arbeitnehmer/innen innerhalb der Frist nicht schriftlich mitteilen, dass ihre Abfertigung beim Betrieb bleiben soll, wird diese automatsich in einen Rentenfonds entrichtet.
Ausgenommen von dieser Bestimmung sind Angehörige der Polizei und der Streitkräfte. Offen bleibt noch, wie diese Bestimmung im öffentlichen Dienst umgesetzt wird.
Die Gewerkschaften stehen dieser Pensionsreform sehr skeptisch gegenüber, da die Regierung die Vorsorgefrage dramatisiert  und nun eine Pensionsreform durchgeboxt hat, welche die Rentenfrage keineswegs löst, sondern eher die maroden Staatskassen auffüllen soll. Die Rechnung bezahlen die ArbeitnehmerInnen, besonders die jüngeren. 
